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Dies dominica ex apostolica traditione in universa Ecclesia uti 
primordialis dies Jestus de praecepto servandß est. 
(Codex/uris Canonici, Lib. IV, Pars III, Titulus II, Caput I, Can. 
/246 - ex § I Satz I). 
Et in re publica Germanorum? 

§ 1 Einleitung 

Am 1. Juli 1994 ist das neue Arbeitszeitgesetz (ArbZG) in Kraft getreten. 
Dieses Gesetz soll das Arbeitszeitrecht vereinheitlichen und flexibilisieren. 
Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist damit das Bestreben nach Ablösung der Ar-
beitszeitordnung (AZO) aus dem Jahre 1938 und den Vorschriften der Gewer-
beordnung (GewO) über die Sonntagsruhe (§§ 105 a ff. GewO) als vorläufig 
beendet anzusehen. Gerade das Entstehungsjahr der §§ 105 a ff. GewO, das 
Jahr 1891, verdeutlicht das bestehende Bedürfnis nach einer den tatsächlichen 
Gegebenheiten der modemen Industriegesellschaft des auslaufenden 20. Jahr-
hunderts angepaßten Arbeitszeitgesetzgebung. Das neue Arbeitszeitgesetz löst 
neben den bereits genannten Vorschriften der AZO und der GewO insgesamt 
weitere 26 Gesetze und Rechtsverordnungen ab, die teilweise ebenfalls der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts entstammen. 

Der Bundesgesetzgeber hat durch das Arbeitszeitgesetz die Pflicht aus Art. 30 
Abs. 1 Nr. 1 des Einigungsvertrags erfüllt, wonach unter anderem das öffent-
lich-rechtliche Arbeitszeitrecht einschließlich der Zulässigkeit von Sonn- und 
Feiertagsarbeit sowie der besondere Frauenarbeitsschutz einheitlich neu zu re-
geln ist. l Darüber hinaus ist er verschiedenen Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts nachgekommen, das unter anderem gesetzliche Bestimmungen 
zur Nachtarbeit als nicht verfassungsgemäß verworfen hatte.2 Nicht zuletzt er-
gab sich der Bedarf nach dem neuen Arbeitszeitgesetz auch aus der Richtlinie 

I BGBI. 11 1990 S. 889, 899. 
2 BVerfG vom 28.1.1992, DB 1992,377 ff. 
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Nr. 93/104/ EG des Rates der Europäischen Union vom 23. November 1993 
über bestimmte Gesichtspunkte der Arbeitszeitgestaltung.3 

Der endgültigen Fassung des Arbeitszeitgesetzes vorausgegangen waren un-
zählige Entwürfe, Diskussionen und Sachverständigenanhörungen. Dies ver-
anschaulicht die Probleme, die der Versuch einer vereinheitlichenden Gesetzes-
regelung mit sich bringen muß. Hinzuweisen ist an dieser Stelle nur auf die 
langwierige, streitige arbeits- und verfassungsrechtliche Diskussion, die seiner-
zeit die Regierungsentwürfe aus den Jahren 1984 und 1987 über die Voraus-
setzungen von Sonntagsarbeit hervorgebracht hatten. Technische und wirtschaft-
liche Gründe und die Benachteiligung deutscher Unternehmen im internationa-
len Wettbewerb tauchten dabei als Argumente für ein Ausweiten der Sonntags-
arbeit ebenso auf wie die Eigenschaft des Sonntages als eines einheitlichen, 
gesamtgesellschaftlichen Ruhetags dagegen. Inwieweit der Gesetzgeber der 
einen oder anderen Forderung entsprochen hat, wird sich an der im Rahmen 
dieser Arbeit erfolgenden Kommentierung der Vorschriften des Arbeitszeitge-
setzes über die Sonntagsarbeit ablesen lassen. 

Das Arbeitszeitgesetz geht zurück auf eine Gesetzesvorlage der Bundesregie-
rung in der 12. Wahlperiode des Bundestags. Die Bundesregierung hatte am 13. 
Juli 1993 den Entwurf eines Arbeitszeitrechtsgesetzes (ArbZRG) beschlossen 
und dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet. Dessen Plenum hat in der 
Sitzung am 24. September 1993 zu dem Gesetzentwurf Stellung genommen und 
insgesamt 64 Änderungsvorschläge beschlossen. Der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung, die Äußerung des Bundesrats sowie die Gegenäußerung der Bundes-
regierung wurden am 13. Oktober 1993 dem Deutschen Bundestag zugeleitet. 
Dieser beriet hierüber sowie über einen Entwurf der SPD-Bundestagsfraktion 
am 22. Oktober 1993 in erster Lesung. Nach einer öffentlichen Sachverständi-
genanhörung am 29. November 1993 hat der federführende Bundestagsausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung seine Beratungen am 2. März 1994 abgeschlossen 
und seinen Bericht vorgelegt. Daraufhin hat der Deutsche Bundestag die Bera-
tungen der Gesetzentwürfe am 10. März 1994 in zweiter und dritter Lesung ab-
geschlossen. Er hat den Entwurf der Bundesregierung mit insgesamt 32 Ände-
rungen angenommen und den Entwurf der SPD-Bundestagsfraktion abgelehnt. 
Das vom Deutschen Bundestag angenommene Gesetz ist am 29. April 1994 zu-

3 ABI. Nr. L 307 /18 ff. vom 13.12.1993. 
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stande gekommen, weil der Bundesrat an diesem Tag einen Antrag auf Ein-
berufen des Vermittlungsausschusses nicht gestellt hat.4 

Das neue Arbeitszeitgesetz wirft zunächst die Frage auf, inwieweit Sonntags-
arbeit nunmehr öffentlich-rechtlich erlaubt ist. Vor dieser, einen wesentlichen 
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildenden Untersuchung ist jedoch auf die 
nicht zu unterschätzende Bedeutung der Sonntagsarbeit für unsere heutige Ge-
sellschaft einzugehen. Darzustellen ist auch die geschichtliche Entwicklung der 
Sonntagsarbeit. Dadurch wird deutlich werden, welche verschiedenen Zwecke 
im Laufe der Zeit mit einem Verbot von Sonntagsarbeit verfolgt worden sind. 
Hieran schließt sich die Untersuchung der Sonntagsarbeit nach dem Arbeits-
zeitgesetz an. Sie soll in Form eines Kommentars erfolgen und die wesentlichen 
Gesichtspunkte herausstellen. Daran anschließen wird sich die Untersuchung der 
Verfassungsmäßigkeit der zuvor kommentierten Sonntagsarbeit im neuen Ar-
beitszeitgesetz. Den zweiten Hauptteil der vorliegenden Arbeit wird die Ermitt-
lung der Tarifmacht in bezug auf die nach dem Arbeitszeitgesetz erlaubte Sonn-
tagsarbeit bilden. Insoweit wird zunächst auf die ausdrückliche Regelung der 
Tarifrnacht in § 12 ArbZG einzugehen sein. Daneben fragt sich, ob die Tarif-
partner weitere Fälle statthafter Sonntagsarbeit festschreiben können. Wesentli-
che Bedeutung bekommt schließlich die Frage, ob und gegebenenfalls mit wel-
cher Wirkung sie tariflich vereinbaren können, daß sonntags gar nicht gearbeitet 
werden muß. Mit anderen Worten ist zu untersuchen, ob die Tarifpartner (je-
weils für ihren Zuständigkeitsbereich) den Sonntag vollkommen von Arbeit be-
freien können. Sollte das der Fall sein, fragt sich, ob eine dahin gehende Rege-
lung unmittelbare und zwingende Wirkung besitzt. 

4 Vgl. unter Hinweis auf Art. 77 Abs. 2, 78 GG Anzinger, BB 1994, 1492 m. w. N. 


